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HERBST 2010

WEITERE INHALTE

Gewerbesteuer für Freiberufler trifft auch 
Ärztinnen und Ärzte.

Gewerbesteuer für Freiberufler? 
Die Neuordnung der Gemeindefinanzen 
hat vor der Sommerpause hitzige Debat-
ten verursacht. Im Zuge der Finanzkrise 
stehen viele Gemeinden vor dem Kollaps. 
Dies ließ wieder einmal die Idee auffa-
chen, Gewerbesteuern auch von Freibe-
ruflern, zu denen auch Ärztinnen und 
Ärzte zählen, zu verlangen.

Gewerbesteuerstabilisierung: 
Die Bundestagsfraktionen von Bündnis 90/ 
Die Grünen wollen, dass die Gewerbesteu-
ereinnahmen von Städten und Gemeinden 
stabilisiert werden, anstatt diese Steuer 
abzuschaffen. Dazu gehöre es auch, von 
Freiberuflern Gewerbesteuer einzuzie-
hen, heißt es in einem Antrag, der von der 
Partei Ende Mai 2010 in das Parlament 
eingebracht wurde. 

Gewerbesteueranrechnung: 
Die Grünen argumentieren damit, dass 
auch Freiberufler die Gewerbesteuer auf 

die Einkommensteuer anrechnen könnten 
und daher im Regelfall nicht mehr belas-
tet würden, diese aber künftig als selb-
ständige Unternehmer ihren Beitrag zur 
Finanzierung der kommunalen Infra-
struktur leisten würden. Diese Sichtweise 
ist freilich sehr eingeschränkt. Denn die 
Gewerbesteueranrechnung auf die Ein-
kommensteuer entlastet nicht vollstän-
dig von dieser Steuer. Außerdem leisten 
Ärztinnen und Ärzte sowie alle anderen 
Freiberufler mit Zahlung der Einkommen-
steuer bereits einen Beitrag zur Gemein-
definanzierung. Denn ein bestimmter Pro-
zentsatz des Einkommensteueraufkom-
mens fließt regelmäßig an die Gemeinden. 
 
Unterschiedliche Gewerbesteuern:  
Ob und in welchem Umfang nun Freibe-
rufler wie Ärztinnen und Ärzte in die 
Gewerbesteuer einbezogen werden, wird 
sich kommenden Herbst entscheiden. 
Kommt es dazu, werden Ärztinnen und 
Ärzte in Großstädten mit hohen Hebe-
sätzen wie Berlin, Frankfurt, München 
jedenfalls stärker belastet wie ihre Kolle-
gen auf dem Land.  

Die Diskussionen um den Einbezug von 
Freiberuflern in die Gewerbesteuer sind 
neu entfacht. Näheres hierzu lesen Sie 
nebenstehend in dem Beitrag Neuord-
nung der Gemeindefinanzen. Gleichzeitig 
droht der Ärzteschaft eine massive Hono-
rarkürzung (Gesundheitspaket, Seite 2). Ab 
2011 sollen unabhängige Patientenbera-
tungsstellen diese über ihre Rechte aufklä-
ren und bei medizinischen Entscheidungen 
unterstützen (Seite 2). Unser Tipp (Seite 3) 
befasst sich diesmal mit den Kapitalein-
künften. Trotz Abgeltungsteuer lohnt es 
sich, vereinnahmte Kapitaleinkünfte weiter 
aufzuzeichnen und ggf. die Antragsveran-
lagung zu wählen. Weitere Auskünfte ertei-
len wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Rufe nach einer Gewerbesteuer für Freiberufler werden lauter

Neuordnung  
der Gemeindefinanzen 2010
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Liebe Ärztinnen,  
liebe Ärzte!

Viel Erfolg!  
Ihr  
CAWIMED-Beraterteam

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns:
T: 0421 / 17565-0

HEILBEruFE
StEuErnEWS

CAWIMED GmbH Steuerberatungsgesellschaft T: 0421 / 17565-0
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Gesundheitspaket: Ärztinnen und Ärzten drohen weitere Einschnitte.

Gesundheitspaket: Massive Ein-
sparungen bei den Ärztehonoraren
Regierungskoalition veröffentlicht Eck-
punkte für eine Finanzreform der gesetz-
lichen Krankenversicherung.

Finanzreform:  
Die gesetzliche Krankenversicherung soll 
mit einer umfassenden Finanzreform vor 
dem finanziellen Kollaps bewahrt wer-
den. Dieses so genannte „Gesundheitspa-
ket“ sieht Ausgabekürzungen vor allem 
bei den Arzthonoraren vor.

Niedergelassene Ärzte:  
Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
sollen sich künftig mit 350 Millionen € 
weniger begnügen. 2009 wurden insge-
samt 30,6 Milliarden € für Honorare aus-
gegeben.  

Hausarztverträge: 
Bei den Hausarztverträgen sieht das 
Gesundheitspaket Einsparungen von 500 
Millionen € im nächsten und bis zu einer 
Milliarde € im Folgejahr vor. Hierzu soll 
das Vergütungsniveau der hausarztzent-
rierten Versorgung begrenzt werden wie 
aus den Eckpunkten des neuen Gesetzes-
paketes zu entnehmen ist. 

Zahnärzte: 
Bei den Zahnärzten sollen die Kostenstei-
gerungen auf die Hälfte des Zuwachses 
der Grundlohnrate beschränkt werden. 
Dadurch soll ein zweistelliger Millionenbe-
trag eingespart werden. Die Ausgaben für 
zahnärztliche Leistungen betrugen im ver-
gangenen Jahr noch 11,6 Mrd. €.      

STEUERN & RECHT 

Steuerfalle bei der  
Praxisfinanzierung

Setzt der Arzt Mittel aus einem mit einer 

Lebensversicherung besicherten Finanzie-

rungsdarlehen sowohl für den Erwerb von 

Praxiseinrichtungen als auch für Vorräte, 

Medikamente usw. ein, hat dies die kom-

plette Einkommensteuerpflicht der Erträge 

aus dem Lebensversicherungsvertrag zur 

Folge. 

DER FALL

Ein Zahnarzt ist dabei wie folgt in die Steu-

erfalle getappt: Seine Bank zeigte dem 

Finanzamt an, dass er Ansprüche aus sei-

ner privaten Kapitallebensversicherung zur 

Besicherung eines Darlehens zur Finan-

zierung einer Praxisübernahme eingesetzt 

hat. Das Finanzamt stellte daraufhin die 

Steuerpflicht der Zinsen aus der Kapitalle-

bensversicherung durch Bescheid geson-

dert fest. 

FINANZGERICHT

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gab der 

Finanzverwaltung recht (Urt. v. 18.6.2009, 

4 K 1646/07). Das FG führte u.a. aus, dass 

Ansprüche aus Versicherungsverträgen zu 

Finanzierungszwecken nur insoweit ohne 

steuerschädliche Konsequenzen verwen-

det werden können, als diese zur Siche-

rung eines Darlehens dienen, welches 

unmittelbar und ausschließlich der Finan-

zierung von Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten eines Wirtschaftsguts dient, 

das dauernd zur Erzielung von Einkünften 

bestimmt und keine Forderung ist.  

FEHLER DES ARZTES

Der Arzt machte dabei den Fehler, dass er 

9.000 € aus dem gesicherten Darlehen zur 

Finanzierung von Umlaufvermögen und zur 

Zahlung der Zinscap-Gebühren verwen-

dete. Der Arzt legte gegen das Urteil Revi-

sion ein ( BFH Az. VIII R 49/09).
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Gesetzentwurf zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes. 

Unabhängige Verbraucher- und 
Patientenberatung
Neue Beratungszentren:   
In dem Gesetzentwurf zur „Neuordnung 
des Arzneimittelmarktes“ sieht die Bundes-
regierung vor, Einrichtungen zur unabhän-
gigen Verbraucher- und Patientenberatung 
durch den GKV-Spitzenverband dauerhaft 
zu finanzieren.  

Unabhängige Beratung : 
Sinn und Zweck der ab Januar 2011 geplan-
ten flächendeckenden  Einrichtung soll sein, 
Patienten bei der Wahrnehmung ihrer Inte-
ressen gegenüber Ärzten sowie im Zusam-
menhang mit medizinischen Entscheidun-
gen zu unterstützen und diese dabei unab-

hängig und kompetent zu beraten. Hinter 
dieser Initiative steckt vor allem der Patien-
tenbeauftragte der Bundesregierung Wolf-
gang Zöller. Dieser begründet die Maß-
nahme vor allem damit, dass  Patienten ihre 
Rechte häufig nicht kennen oder sie nicht 
durchsetzen können oder als „Bittsteller“ 
zustehende Leistungen einfordern müss-
ten. Mit der neuen, unabhängigen Verbrau-
cher- und Patientenberatung als Regelleis-
tung soll den Versicherten ein „geeigne-
tes Instrument an die Seite“ gegeben wer-
den, wie aus einer Pressemitteilung des 
Patientenbeauftragten zu entnehmen ist  
(www.patientenbeauftragter.de).          
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Das seit dem 1.1.2009 geltende System 
der Abgeltungsbesteuerung der Kapital-
einkünfte hat die Steuerveranlagung gene-
rell nicht ersetzen können und trug so nur 
wenig zur Steuervereinfachung bei. Ganz im 
Gegenteil: Ärztinnen und Ärzte sowie sämt-
liche Kapitalanleger müssen in bestimmten 
Fällen parallel zum Abgeltungsteuerab-
zugsverfahren ihre Kapitalerträge im Ver-
anlagungswege deklarieren. Im Einzelnen 
ist zu unterscheiden zwischen: der Pflichtver-
anlagung mit dem progressiven Tarifsteuer-
satz, der Pflichtveranlagung mit dem Abgel-

tungsteuersatz oder der Wahlveranlagung mit 
dem Abgeltungsteuersatz. Im letzten Fall wird 
die tarifliche Einkommensteuer um den Abgel-
tungsteuersatz erhöht. Eine Wahlveranlagung 
zum Abgeltungsteuersatz sollten Ärztinnen 
und Ärzte u.a. dann in Anspruch nehmen, 
wenn Verluste zwischen mehreren Bankde-
pots ausgeglichen werden sollen, ein Depot-
wechsel stattgefunden hat, wenn in Veräuße-
rungsfällen von Wertpapieren Anschaffungs-
kosten geltend gemacht werden sollen, die 
das depotführende Institut im Rahmen des 
Kapitalertragsteuerabzuges nicht berück-

sichtigt hat oder wenn bezahlte ausländische 
Quellensteuern nicht berücksichtigt worden 
sind und angerechnet werden können. Eine 
Steuerveranlagung ist auch dann vorteilhaft, 
wenn der Arzt/die Ärztin Spendenausgaben 
in größerem Umfang geltend machen will. 
Ab 2011 werden gemäß Jahressteuergesetz 
2010 Freistellungsaufträge nur erteilt, wenn 
der Kapitalanleger seine Steuer-Identifikati-
onsnummer und bei gemeinsamen Freistel-
lungsaufträgen auch die Steuer-Identifikati-
onsnummer seines Ehegatten seinem konto-
führenden Kreditinstitut mitteilt. 

STEUERERKLÄRUNG TROTZ ABGELTUNGSTEUER!

Einheitliche Einrichtung: 
Ein Plankrankenhaus und eine an ein sol-
ches angeschlossene Privatklinik wurden 
bisher von der Finanzverwaltung bei Vor-
liegen einer räumlichen Verflechtung als 
einheitliche umsatzsteuerfreie Einrichtung 
behandelt mit der Folge, dass Leistungen 
der Privatklinik nicht umsatzsteuerpflich-
tig waren (vgl. Verfügung der OFD Frank-
furt vom 22. Juli 2009 sowie Erlass des Hes-
sischen Ministeriums der Finanzen vom  
29. Januar 2010). 

Getrennte Betrachtung: 
An dieser Auffassung hält die Finanzver-
waltung neuerdings unter bestimmten Vor-
aussetzungen nicht mehr fest, wie aus einer 
Verfügung der Oberfinanzdirektion (OFD) 
Frankfurt vom 16.2.2010 (S 7170 A - 85 - 
St 112 DStR 2010 S. 807) hervorgeht. Bei 
einer dem Plankrankenhaus angeschlosse-
nen Privatklinik in der Rechtsform einer 
GmbH handelt es sich trotz Vorliegen eines 
umsatzsteuerlichen Organschaftsverhält-
nisses und trotz der personellen und sach-
lichen Verflechtung um keine einheitliche 
Einrichtung im Sinne der Steuerbefreiungs-
vorschrift, sofern das Plankrankenhaus 
und die Privatklinik-GmbH in zwei recht-
lich selbständigen juristischen Personen 
geführt werden. 

Fazit :
Die Steuerbefreiung für Umsätze des Plankran-
kenhauses gilt nicht (mehr) für jene Leistun-
gen, die von der Privatklinik erbracht werden. 

Ob und in welchem Umfang die Finanzverwal-
tung – insbesondere die OFD Frankfurt -  ihre 
Auffassung künftig gegen die Rechtsprechung 
verteidigen kann, bleibt abzuwarten.  

Umsatzsteuerliche Organschaft zwischen Plankrankenhaus und Privatklinik. 

Umsatzsteuerabgrenzungen:  
Krankenhaus und Privatklinik

Finanzverwaltung: Leistungen von Privatklinken jetzt umsatzsteuerpflichtig!

TI
PP

Stand: 12.08.2010
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Vorsorgeuntersuchungen

Vorsorgeuntersuchungen: Ärzte müssen 
nicht erinnern.

OLG Koblenz: 
Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat 
einen Arzt von der Verpflichtung freige-
sprochen, einen Patienten an Termine 
für erneute Vorsorgeuntersuchungen zu 
erinnern (Urteil vom 26.6.2010 Az.: 5 U 
186/10). Der Fall betraf eine Klage gegen 
eine Frauenärztin. Diese hat eine Patien-
tin nach einem ersten Verdacht auf eine 
Krebserkrankung nicht hinreichend auf 
weitere Vorsorgeuntersuchungen hinge-
wiesen bzw. darauf gedrängt, weitere Maß-
nahmen zu unternehmen. Das vorinstanz-
liche Landgericht sah darin eine Pflicht-
verletzung der Ärztin und verurteilte diese 
zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von 
30.000 €. Die Koblenzer Richter befanden 

es für ausreichend, wenn der Arzt auf die 
Notwendigkeit weiterer Untersuchungen 
hinweist. Ob, wann und bei wem der Pati-
ent dann die Untersuchungen vornehmen 
lasse, sei ihm überlassen. Eine Nachfrage 
des bisher behandelnden Arztes sei schon 
deshalb unangemessen, weil diese einen 
Patienten sogar in Erklärungsnot bringen 
kann, wenn er sich beispielsweise für einen 
anderen Arzt entschieden hat.

Praxisbroschüre: 
Erinnert eine Zahnklinik in einer Praxis-
broschüre bzw. einem Werbeprospekt an 
halbjährliche Kontrollen für die siebenjäh-
rige Gewährleistung auf Zahnersatz, folgt 
daraus für den Patienten ebenfalls kein 
Anspruch auf Garantie. Das hat das Ober-
landesgericht Oldenburg entschieden (Az.: 
5 U 141/09). 

Keine Verpflichtung, Patienten an Termine zu erinnern. KULTURLINKS 

Interessantes aus Musik, 
Theater und Kunst

www.filmhaus-huber.de 
20 JAHRE JAZZ GOES TO KUR 
Vitello Tonnato & The Roaring Zucchinis 
24.10.2010
Filmhaus Huber, Bad Wörishofen 

Jazzliebhaber erleben bei dieser Veranstal-
tung im Rahmen der Reihe „Jazz goes to Kur“ 
einen bezaubernden 40-er-Jahre Swing, der 
auf einen energiegeladenen Jive trifft. Die 
richtige Würze gibt eine Prise italienisches 
Dolce Vita. 

www.kreis-unna.de 
Günter Haese - Kosmen der Stille
 4.7.2010- 24-.10.2010
Schloss Cappenberg, Selm

Als Documenta-Teilnehmer, Biennale-Künst-
ler und weltweit gesammelter Vertreter der 
kinetischen Kunst zählt Günter Haese bereits 
jetzt zu den renommiertesten Künstlern der 
Gegenwart. Seine  Gebilde sind von eigen-
williger Körperlichkeit. 

www.feininger-galerie.de 
Kapitalistischer Realismus 
Grafik aus der Sammlung Block
11.7.2010 - 31.10.2010
Lyonel-Feininger-Galerie, Quedlinburg

Die Werke der Künstler (u.a. Polke und Rich-
ter, die zu den prominentesten deutschen 
Malern der Gegenwart zählen) lieferten 
mit ihrer gestalterischen Vielfalt und dem 
politischen Engagement einen wesentli-
chen Beitrag zur westdeutschen Kunst der 
1960er-Jahre.

www.das-meininger-theater.de 
I due Foscari
3.9.- 31.10.2010 
Das Meininger Theater, Meiningen

“I due Foscari“ entspricht stilistisch den 
Opern der Jugendjahre Giuseppe Verdis. 
Die Geschichte dreht sich um das Schick-
sal des am längsten amtierenden Dogen 
von Venedig, Francesco Foscari, und des-
sen Sohn.
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STEUERTERMINE IM OKTOBER 2010 
11.10.

14.10.

25.10.
27.10.

Umsatzsteuer mtl. für September bzw. August  mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für September
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer,  Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldungen
Sozialversicherungsbeiträge Oktober

STEUERTERMINE IM NOVEMBER 2010 
10.11.

15.11.

18.11.

25.11.
26.11.

Umsatzsteuer mtl. für Oktober bzw. September mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für November
Ablauf der Zahlungsschonfrist für, Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Gewerbesteuer, Grundsteuer (vierteljährliche Fälligkeit)
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldungen
Sozialversicherungsbeiträge November

STEUERTERMINE IM DEZEMBER 2010 
10.12.

13.12.

27.12.
28.12.

Umsatzsteuer mtl. für November  bzw. Oktober  mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag;  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer IV. Quartal; 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für November
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer,  Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Dezember

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst  
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet.

HEILBEruFE
StEuErnEWS


